
Hospizarbeit und 
Palliativversorgung:

Anspruch und Wirklichkeit – 
Herausforderungen und 

Lösungsansätze



Leid

körperlich

sozial spirituell

psychisch

Unterstützung

Haltung

Wissen Fähigkeiten

Worum geht es in der Hospizarbeit und 
Palliativmedizin? (nach H. Ewald)



Palliativmedizin 

Pädiatrische Palliativversorgung  

Palliative Therapie  

Hospizarbeit  

Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche  

Supportive Therapie  Versorgung am Lebensende (End-of-life Care)  

Ambulanter Hospizdienst 

Entlastungspflege (Respite Care)  

Lebensqualität  Selbstbestimmung  

Vier Dimensionen 

Vertrauen  Würde  

Bedürfnis und Bedarf  

Nahestehende  

Kommunikation 

Advance Care Planning (ACP) 

Basiskompetenzen 

Spezialisierte Palliativversorgung 

Multiprofessionalität und interdisziplinärer Ansatz 

Allgemeine Palliativversorgung 

Hospiz- und Palliativbeauftragter 

Frühe Integration (Early Integration) 

Palliativstation 

Palliativdienst im Krankenhaus 

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 

Palliative Care  
Stationäres Hospiz 
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https://www.dgpalliativmedizin.de/images/DGP_GLOSSAR.pdf



Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO): 

Palliativversorgung ist die aktive, umfassende Versorgung eines 
Patienten, dessen Erkrankung auf eine kurative Behandlung nicht 
anspricht. Kontrolle bzw. Linderung von Schmerzen, anderen 
Symptomen sowie von sozialen, psychischen und spirituellen 
Problemen ist oberstes Ziel. Palliativversorgung ist 
interdisziplinär in ihrem Ansatz und umfasst den Patienten und 
dessen Zugehörige.



Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO): 

Palliativversorgung ist die aktive, umfassende Versorgung eines 
Patienten, dessen Erkrankung auf eine kurative Behandlung nicht 
anspricht. Kontrolle bzw. Linderung von Schmerzen, anderen 
Symptomen sowie von sozialen, psychischen und spirituellen 
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interdisziplinär in ihrem Ansatz und umfasst den Patienten und 
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…und wer leiste
t das Alles?



Grundlagen - Spezialisierungsebenen
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https://www.dgpalliativmedizin.
de/images/Erl%C3%A4uterun
gen_zu_Regelungen_der_amb
ulanten_Palliativversorgung_D
GP_BAG_SAPV.pdf

Gesetzliche Regelungen…ein kurzer Überblick



Ambulante Hospizarbeit

§ absichtslose ehrenamtliche Begleitung, 
welche hauptamtlich koordiniert wird 

§ Psychosoziale Begleitung Sterbender, 
Angehöriger und Trauernder

§ seelsorgerische- spirituelle und/oder 
psychosoziale Begleitung bzw. deren 
Vermittlung

§ Entlastung pflegender Angehöriger
§ Gefördert über §39a SGB V
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stationäre Hospizarbeit

§ Voraussetzungen für die Aufnahme:
• Progredient verlaufende Erkrankung
• Heilung ausgeschlossen
• Begrenzte Lebenserwartung
• Krankenhausbehandlung nicht notwendig
• Ambulante Versorgung nicht ausreichend
• Antrag auf vollstationäre Hospizversorgung 

nach §39a SGB V – Aufnahme nach 
Genehmigung
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stationäre Hospizarbeit
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§ Strukturelle Voraussetzungen:
• Erfüllung der Rahmenvereinbarung nach 

§39a SGB V
• Finanzierung
• 95% des verhandelten Kostensatzes
• 5% bleiben als Eigenleistung bei 

Einrichtungsträger - Spenden



ambulante Palliativversorgung

https://www.dgpalliativmedizin.de/imag
es/Erl%C3%A4uterungen_zu_Regelun
gen_der_ambulanten_Palliativversorg
ung_DGP_BAG_SAPV.pdf

am
bu

la
nt

er
 

H
os

pi
za

rb
ei

t

sta
tio

nä
re

H
os

pi
za

rb
ei

t

am
bu

la
nt

er
 

Pa
lli

at
iv

ve
rs

.

sta
tio

nä
re

 
Pa

lli
at

iv
ve

rs
.

§ Hausarzt- und Facharztversorgung
§ Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie
§ allgemeine ambulante Palliativpflege
§ Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) 

§ 37b SGB V
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§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, 
bundeseinheitliche Orientierungswerte
wird wie folgt geändert:

Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt:

„(1b) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen vereinbaren im Bundesmantelvertrag erstmals bis spätestens zum … 
[einsetzen: Datum des letzten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden 

Kalendermonats] die Voraussetzungen für eine besonders 
qualifizierte und koordinierte palliativ-
medizinische Versorgung. Im Bundesmantelvertrag sind 
insbesondere zu vereinbaren:

• Inhalte und Ziele der qualifizierten und koordinierenden palliativ- medizinischen 
Versorgung und deren Abgrenzung zu anderen Leistungen,

• Qualifikationsanforderungen an die ärztlichen Leistungserbringer,
• Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle Strukturierung der 

Versorgungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit den weiteren an der 
Palliativversorgung beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden 
Angehörigen,

• Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität.

Allgemeine ambulante Palliativversorgung



Wirklichkeit…BQKPMV

§ 87 Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, 
bundeseinheitliche Orientierungswerte
wird wie folgt geändert:

Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt:

„(1b) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen vereinbaren im Bundesmantelvertrag erstmals bis spätestens zum … 
[einsetzen: Datum des letzten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats] die Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und 
koordinierte palliativ-medizinische Versorgung. Im Bundesmantelvertrag sind 
insbesondere zu vereinbaren:

• Inhalte und Ziele der qualifizierten und koordinierenden palliativ- medizinischen 
Versorgung und deren Abgrenzung zu anderen Leistungen,

• Qualifikationsanforderungen an die ärztlichen Leistungserbringer,
• Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle Strukturierung der 

Versorgungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit den weiteren an der 
Palliativversorgung beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden 
Angehörigen,

• Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität.

Der Anspruch der Patienten auf eine SAPV im Sinne des 

§ 37b SGB V 

wird von dieser Vereinbarung nicht berührt. Die 

Leistungen nach dieser Vereinbarung können nicht 

erbracht werden, wenn nach Kenntnis des 

teilnehmenden Arztes der behandelte Patient 

Leistungen im Rahmen der spezialisierten ambulanten 

Palliativversorgung 
-mit 

Ausnahme 
der 

Beratungsleistung –gemäß § 37b SGB V i.V.m. § 132d 

Abs. 1 SGB V erhält. Der Arzt ist verpflichtet, sich zu 

erkundigen, ob für den Patienten eine SAPV genehmigt 

wurde und stattfindet.

BQKPMV EBM-Kapitel 37.3

Ziffer Leistung Punktwert Vergütung Abrechnungsfähigkeit

Ziffer Leistung Punktwert Vergütung Abrechnungsfähigkeit

37300 Ersterhebung 392 41,82 einmalig 
37302 Koordination 275 28,96 einmalig pro Quartal
37317 Rufbereitschaft 1425 150,00 einmalig
37318 Telefonate 

außerhalb der 
Sprechstundenzeite
n

213 22,43 unbegrenzt

37305 Zuschlag im 
Hausbesuch (pro 15 
min)

124 13,06 6 x pro Behandlungstag 
max. (90 min)

37306 Zuschlag im 
dringenden 
Hausbesuch (pro 15 
min)

124 13,06 6 x pro Behandlungstag 
max. (90 min)

37314 Konsiliarische 
Erörterung

106 11,16 1 x

37320 Fallkonferenz 64 6,74 5 x
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Allgemeine ambulante Palliativversorgungam
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Wirklichkeit…HKP-RL Nr.24a

Der grundsätzliche Anspruch […] auf eine spezialisierte ambulante 

Palliativversorgung (SAPV) gemäß §37b SGB V wird durch die 

Verordnung der Nummer 24a nicht berührt. 

Die Nummer 24a ist jedoch nicht bei Patientinnen oder Patienten 

verordnungsfähig, die eine SAPV Vollversorgung oder eine additiv 

unterstützende palliativpflegerische Teilversorgung erhalten, in der 

die palliativpflegerische Versorgung vollständig durch das SAPV-

Team erbracht  wird [...].



Wirklichkeit…HKP-RL Nr.24a

Der grundsätzliche Anspruch […] auf eine spezialisierte ambulante 

Palliativversorgung (SAPV) gemäß §37b SGB V wird durch die 

Verordnung der Nummer 24a nicht berührt. 

Die Nummer 24a ist jedoch nicht bei Patientinnen oder Patienten 

verordnungsfähig, die eine SAPV Vollversorgung oder eine additiv 

unterstützende palliativpflegerische Teilversorgung erhalten, in der 

die palliativpflegerische Versorgung vollständig durch das SAPV-

Team erbracht  wird [...].

Verträ
ge in 8 Bundesländern…heterogen…

Anzahl der Leistungen?



Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
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•  § 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
•  
(1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich 

begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu 
verordnen und von der Krankenkasse zu genehmigen. Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst 
ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination insbesondere zur Schmerztherapie und 
Symptomkontrolle und zielt darauf ab, die Betreuung der Versicherten nach Satz 1 in der vertrauten häuslichen 
Umgebung zu ermöglichen. Dabei sind die besonderen Belange von Kindern zu berücksichtigen. 

• (2) Versicherte in stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 72 Abs.1 des Elften Buches haben in 
entsprechender Anwendung des Absatzes 1 einen Anspruch auf spezialisierte Palliativversorgung. Die Verträge 
nach § 132d Abs.1 regeln, ob die Leistung nach Absatz 1 durch Vertragspartner der Krankenkassen in der 
Pflegeeinrichtung oder durch Personal der Pflegeeinrichtung erbracht wird; § 132d Abs.2 gilt entsprechend. 

• (3) Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 bis zum 30.September 2007 das 
Nähere über die Leistungen, insbesondere 1. die Anforderungen an die Erkrankungen nach Absatz 1 Satz 1 
sowie an den besonderen Versorgungsbedarf der Versicherten. 2. Inhalt und Umfang der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung einschließlich von deren Verhältnis zur ambulanten Versorgung und der 
Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den bestehenden ambulanten Hospizdiensten und stationären 
Hospizen (integrativer Ansatz); die gewachsenen Versorgungsstrukturen sind zu berücksichtigen. 3. Inhalt und 
Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem Leistungserbringer. 

G
esetz §37b SG

BV

Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und 
weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich 
begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders 
aufwändige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung. … Die 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst 

ärztliche und pflegerische 
Leistungen einschließlich ihrer Koordination 
insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle 
und zielt darauf ab, die Betreuung der Versicherten nach 
Satz 1 in der vertrauten Umgebung des häuslichen oder 
familiären Bereichs zu ermöglichen; hierzu zählen 
beispielsweise Einrichtungen der Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen und der Kinder- und Jugendhilfe. 
Versicherte in stationären Hospizen haben einen Anspruch 
auf die Teilleistung der erforderlichen ärztlichen 
Versorgung im Rahmen der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung. Dies gilt nur, wenn und soweit nicht 
andere Leistungsträger zur Leistung verpflichtet sind. 
Dabei sind die besonderen Belange von Kindern zu 
berücksichtigen. 

§ 4 Besonders aufwändige Versorgung 
(1) Bedarf nach einer besonders aufwändigen Versorgung 
besteht, soweit die anderweitigen ambulanten 
Versorgungsformen sowie die ambulanten Leistungen nach § 
39a SGB V nicht oder nur unter besonderer Koordination 
ausreichen würden, um die Ziele der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung (§ 1 Abs. 1) zu erreichen. 

(2) Anhaltspunkt dafür ist das Vorliegen eines komplexen 
Symptomgeschehens, dessen Behandlung spezifische 
palliativmedizinische und / oder palliativpflegerische Kenntnisse 
und Erfahrungen sowie ein interdisziplinär, insbesondere 
zwischen Ärzten und Pflegekräften in besonderem Maße 
abgestimmtes Konzept voraussetzt.

Richtlinie zu § 37b SG
B V



Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
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Ressource Anleitung/ Unterstützung

Was bedeutet Ressourcenorientiert ?

Patient

Familie
Umwelt 

Ambulante Partner

SAPV

Bedarfserm
ittlung



Wirklichkeit…SAPV



Wirklichkeit…SAPV



Wirklichkeit…SAPV

97.520 Erstverordnungen + ca. 25% aus dem KH (19.504) = 117.024 SAPV-Fälle
946,63 Mio. / 117.024 = 8.089,20 € p. Fall

946,63 Mio. € 



Wirklichkeit…SAPV

- Heterogene Landschaft in
 Deutschland

- bisher 2 Musterverträ
ge in den Bundesländern



Stationäre Palliativversorgung
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§ Voraussetzungen für die Aufnahme:
• Progredient verlaufende Erkrankung
• Heilung ausgeschlossen, begrenzte 

Lebenserwartung
• Ambulante Versorgung nicht ausreichend
• Komplexes Symptomgeschehen

§ Entlassung in die Häuslichkeit wird angestrebt
§ Verlegung in stationäres Hospiz möglich – 

wenn keine Krankenhausbehandlung mehr 
notwendig



Stationäre Palliativversorgung
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Wirklichkeit…stationäre Palliativversorgung

Quelle: http://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/ 

476.900 Krankenhausbetten (2023) davon 2.680 Betten auf Palliativstationen= 0,56%

http://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
http://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
http://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
http://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
http://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/


Wirklichkeit…stationäre Palliativversorgung



GKV - Ausgaben für stationäre Hospizleistungen und ambulante 
Hospizarbeit in Millionen Euro, 2023

in Millionen EuroZuschüsse und Förderung

328,51Zuschüsse für stationäre 
Hospizleistungen

119,73Förderung ambulanter 
Hospizdienste

448,24Finanzierungskosten insgesamt

GKV - Ausgaben für Leistungen der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) in Millionen Euro, 2023

in Mio. EURLeistungen

766,17Palliativmedizinische und -pflegerische 
Leistungen der SAPV

135,59Arzneimittel im Rahmen der SAPV
34,01Hilfsmittel im Rahmen der SAPV

10,88Heilmittel im Rahmen der SAPV
946,63Ausgaben insgesamt im Rahmen der SAPV

Abgerechnete Zusatzentgelte für Palliativmedizinische 
Komplexbehandlung bei voll- und teilstationären Fällen im Jahr 
2021 im  Krankenhaus

Ausgaben in Mio. EURAnzahl 
FälleZusatzentgelt 

21,5425.045ZE 60 (OPS 8-982)

11,6420.840ZE 133 (OPS 8-98h)

0,12206ZE 134 (OPS 8-98h 
extern)

32,7829.545ZE 145 (OPS 8-98e)

66,0875.636Summe:

Palliativkosten p. Sterbefall 
147,49 €

447.473Sterbefälle im 
Krankenhaus 2021

Kosten p. Sterbefall 
1.743 €

ca. 37.848 Sterbefälle Stat. 
Palliativversorgung

Kosten p. Sterbefall ca. 
11.825 €

ca. 80.000Sterbefälle in der 
SAPV

GKV-Kosten p. Sterbefall 
ca. 9.025 €

ca. 36.400Sterbefälle im stat. 
Hospiz

Wirklichkeit…stationäre Palliativversorgung



Wirklichkeit…stationäre Palliativversorgung

OPS-Code 2025 2024 Diff.

ZE60
Palliativmedizinische 
Komplexbehandlung

ZE60.01 8-982.1

Palliativmedizinische 
Komplexbehandlung: 
Mindestens 7 bis 
höchstens 13 
Behandlungstage

932,47 € 1.368 € -435,53 €

ZE60.02 8-982.2

Palliativmedizinische 
Komplexbehandlung: 
Mindestens 14 bis 
höchstens 20 
Behandlungstage

1.504,96 € 1.368 € 136,96 €

ZE60.03 8-982.3
Palliativmedizinische 
Komplexbehandlung: 
Mindestens 21 
Behandlungstage

2.015,81 € 1.502 € 513,81 €

OPS-Code 2025 2024 Diff.

ZE145
Spezialisierte stationäre 
palliativmedizinische 
Komplexbehandlung

ZE145.01 8-98e.1

Spezialisierte stationäre 
palliativmedizinische 
Komplexbehandlung: 
Mindestens 7 bis höchstens 
13 Behandlungstage

937,30 € 1.368 € -430,70 €

ZE145.02 8-98e.2

Spezialisierte stationäre 
palliativmedizinische 
Komplexbehandlung: 
Mindestens 14 bis 
höchstens 20 
Behandlungstage

1.594,91 € 1.368 € 226,91 €

ZE145.03 8-98e.3

Spezialisierte stationäre 
palliativmedizinische 
Komplexbehandlung: 
Mindestens 21 
Behandlungstage

2.095,50 € 2.177 € -81,50 €

Das ZE 60.01 und das ZE 
145.01 differieren um 
4,83 € und beide 
wurden für den 
Behandlungszeitraum 
von 7 bis 13 Tagen um 
ca. 32% abgewertet. 

OPS 8-98h 
ZE 133 / 134 / Palliativdienste:

Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 
ist für diese Zusatzentgelte das bisher 
krankenhausindividuell vereinbarte 
Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn 
des Wirksamwerdens der neuen 
Budgetvereinbarung weiter zu 
erheben. Dies gilt auch, sofern eine 
Anpassung der entsprechenden OPS-
Kodes erfolgt sein sollte.



Herausforderungen…stationäre Palliativversorgung



…Herausforderungen…

Umgang mit dem Thema „Beihilfe zum 
Suizid“ - im Kontext der Hospizarbeit 
und Palliativversorgung



Lösungsansätze…

Öffentlichkeit

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/themen/sterbehilfe-debatte

Suizidhilfe

Klare Sprache!
Exkurs Suizid

Infor
mier

theit
!



https://update.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/

Lösungsansätze…Sichtbarkeit der Angebote 
der Hospizarbeit und Palliativversorgung

https://update.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
https://update.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
https://update.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
https://update.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/
https://update.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/


Lösungsansätze…Sichtbarkeit der Angebote 
der Hospizarbeit und Palliativversorgung



Lösungsansätze…Vernetzung…

https://www.charta-zur-betreuung-
sterbender.de/die-charta.html



Lösungsansätze…Vernetzung…

Die Charta und ihre Handlungsempfehlungen im Rahmen einer Nationalen Strategie

https://www.charta-
zur-betreuung-
sterbender.de/die-
charta.html



Lösungsansätze…Vernetzung…

Handlungsfeld 3 zu 
Leitsatz 2 der 
Handlungsempfehlungen

„Handlungsfeld 3: Vernetzung, integrative 
Zusammenarbeit, Verantwortung in der Region 
Aufgrund der großen Bedeutung des 
Engagements und des engen 
Zusammenwirkens auf kommunaler Ebene für 
die Entwicklung bedarfs- und 
bedürfnisgerechter Strukturen, insbesondere 
der Bedeutung regionaler Hospiz- und 
Palliativnetzwerke, widmet sich dieses 
Handlungsfeld explizit diesen Fragen.“

§ 39d SGB V Förderung 

der Koordination in 

Hospiz- und 

Palliativnetzwerken… 



Wirklichkeit…regionale Hospiz- und 
Palliativnetzwerke

82 Netzwerke nach §39d
Stand 04.03.2025

„Die Landesverbände der Krankenkassen und 
die Ersatzkassen fördern gemeinsam und 
einheitlich in jedem Kreis und jeder kreisfreien 
Stadt die Koordination der Aktivitäten in einem 
regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerk durch 
einen Netzwerkkoordinator.“



andreas.mueller@palliativmedizin.de


